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An die  
Bürgermeisterin 
Frau Ulrike Westkamp 
 
 
 
           18.02.2019 
 
 
 
Betreuungszeiten in der Kindertagespflege und in den Kindertageseinrichtungen 
müssen den Elternwünschen entsprechen 
 
Sehr geehrte Frau Westkamp, 
 
in dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 23.10.2018 – BVerwG 5 C 15.17 – 
wurde klargestellt, dass maßgeblich für die Bestimmung des Betreuungsbedarfs, den die 
Jugendhilfeträger zu gewähren haben, der Betreuungswunsch der Sorgeberechtigten ist 
und damit deren subjektive Bewertung des Betreuungsbedarfs. 
 
Damit dürfte die bisherige Praxis unseres Jugendamtes, den Betreuungsbedarf in der 
Kindertagespflege anhand von Arbeits- und Wegezeiten zu ermitteln und zu bewilligen, 
nicht mehr haltbar sein. 
 
Eine Bedarfsprüfung ist nach dem Gerichtsurteil nicht mehr zulässig. 
 
Wir bitten Sie prüfen zu lassen, inwieweit das Urteil Auswirkungen auf die bisherige Praxis 
des Jugendamtes hat. 
 
 
Mit freundlichem Grüßen 
 
 
Jürgen Lantermann      Thomas Moll 
 
 


